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Regionaldirektion Bayern Pressestelle 
Thomas Mann Straße 50, 90471 Nürnberg 

Telefon: 0911/179 4108 
E Mail: Bayern.pressestelle@arbeitsagentur.de 

Pressemitteilung 
Nr. 39 / 2020 – 01. Oktober 2020 

Grundsicherung: Erleichterter Zugang bis 
Jahresende verlängert 

Der Gesetzgeber hat aufgrund der Corona-Pandemie den vereinfachten Zugang 
zu Leistungen der Grundsicherung bis zum Jahresende verlängert. 

Aussetzen der Vermögensprüfung 

Bewilligungszeiträume, die bis zum 31. Dezember 2020 beginnen, werden auch wei-

terhin unter den erleichterten Bedingungen bearbeitet. Wer in diesem Zeitraum erklärt, 

über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, darf Erspartes in den ersten sechs Mo-

naten des Bewilligungszeitraumes behalten. Erhebliches Vermögen bedeutet 60.000 

Euro für das erste und 30.000 Euro für jedes weitere zu berücksichtigende Haushalts-

mitglied. Für die Prüfung, ob die Grenzbeträge überschritten wurden, muss im Antrag 

die Frage bezüglich des erheblichen Vermögens mit Ja oder Nein beantwortet werden. 

Übernahme der Kosten der Unterkunft 

Vorübergehend prüfen die Jobcenter nicht, ob die Wohnungsgröße und -kosten ange-

messen sind. Die Antragsteller müssen aber weiterhin für die entstandenen Wohnungs-

kosten Nachweise (Mietvertrag, Abrechnungen der Nebenkosten, ggf. Kontobelege) 

erbringen, um diese erstattet zu bekommen. 

Regelung gilt teilweise auch für Weiterbewilligungsanträge 

Diese Regelungen greifen auch für Weiterbewilligungsanträge bei denen der Bewilli-

gungszeitraum spätestens am 31. Dezember 2020 beginnt. 

• Hier findet man den „Vereinfachten Antrag auf Grundsicherung“: Vereinfachter Antrag 

ALG II 

• Die Möglichkeit, den Antrag online einzureichen, besteht bei Jobcentern, die 

von Kommune und Bundesagentur für Arbeit gemeinsam getragen werden. 
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